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Fachkraft für Arbeitssicherheit Stufe I+II  
Berufsbegleitender Lehrgang der weiterentwickelten Sifa-Ausbildung in der Sifa-Lernwelt 

 

Um als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig werden 

zu können, ist der Nachweis der sicherheitstechni-

schen Fachkunde erforderlich, die in dieser durch die 

BG und der DGUV anerkannten Ausbildung erwor-

ben wird.  

Die Ausbildung erhebt den Anspruch, Ihre Kompe-

tenzen in Umfang und Tiefe so zu erweitern, dass Sie 

nach Abschluss der Ausbildung Ihrer Generalisten-

rolle gerecht werden, aber auch Spezialist für beson-

dere, auf den Wirtschaftszweig und auf den Einzel-

betrieb bezogene Schwerpunkte sind.  

Zielgruppe 

· Diplom-Ingenieure, Diplom-Ingenieure (FH) und 

sonstige Personen, die befugt sind die Berufsbe-

zeichnung „Ingenieur“ zu führen oder Akademiker 

mit gleichwertigem Abschluss 

· Staatlich anerkannte Techniker und gleichgestellte 

Personen ohne Prüfung als staatlich anerkannter 

Techniker 

· Personen, welche die Meisterprüfung erfolgreich 

abgelegt haben oder gleichgestellte Personen 

ohne Meisterprüfung 

Voraussetzung während der Teilnahme 

- Freier Internetzugang und WLAN fähiges Endgerät 

- Bereitschaft zum eigenverantwortlichen und selbst-

organisierten Lernen 

- Proaktive Mitwirkung und zeitgenaue Rückmel-

dung der Arbeitsergebnisse der zu bearbeitenden 

Selbstlerneinheiten 

- Offenheit zur Diskussion und zum Fachgespräch 

- Bereitschaft zur Bearbeitung von Fallstudien 

- Aktive Praktikumssuche und Umsetzung in die be-

triebliche Praxis (Praktikum) 

Konzept der Ausbildung 

Die Ausbildung erfolgt handlungsorientiert innerhalb 

der Lernwelt bzw. Lernplattform. Dazu werden neben 

dem Fachwissen insbesondere Methoden des selbst-

ständigen Lernens und Arbeitens, des Transfers in 

die betriebliche Realität sowie Techniken der Präsen-

tation von Ergebnissen und der erfolgreichen Bera-

tung eingeübt.  

Es gibt drei verschiedene Lernorte.  

1. Seminarphasen in Präsenz vor Ort (SEM) 

2. Selbstorganisiertes Lernen (SOL) 

3. Praktikum (PRA) 

Im Gegensatz zu den terminlich festgelegten 

Präsenzseminaren sind die Termine für das SOL und 

das Praktikum als Zeitfenster zu verstehen. 

Über den Zeitraum der Ausbildung werden 

verschiedene Handlungssituationen bearbeitet, 

wobei die die einzelnenen Lernfelder nie 

abgeschlossen sind und wiederkehrend zur Hilfe 

genommen werden. 

Die Ausbildung findet auf einer Lernplattform statt, 

in der die Lernorte (Seminar, Selbstorientiertes Ler-

nen, Praktikum) integriert sind. 

 

 
https://public-e-learning.dguv.de/goto.php?target=crs_71 

https://public-e-learning.dguv.de/goto.php?target=crs_71


 
 
 

    
 

 

Zeitlicher Aufwand 

Zwischen Beginn und Ende der Ausbildung liegen ca. 

15 Monate. 

- 3 Seminare à 4 Tage in der Bildungsstätte 

- 4 Seminare à 2 Tage in der Bildungsstätte 

- ca. 35 Tage selbstorganisierte Lernzeit 

- ca. 35 Tage Praktikum im Betrieb 

Start und Ende der Ausbildung 

02.01.2024 – 28.03.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präsenzseminare 1-7 in Mülheim an der Ruhr: 

Seminar 1: 16.-19.01.2024 

Seminar 2: 25./26.03.2024 

Seminar 3: 13.-16.05.2024 

Seminar 4: 05./06.09.2024 

Seminar 5: 12.-15.11.2024 

Seminar 6: 13./14.02.2025 

Seminar 7: 27./28.03.2025 

Anmeldung 

Bevor Sie sich anmelden, erfolgt ein persönliches 

Beratungsgespräch (gerne über ZOOM), in dem wir 

Ihre Fragen, technischen und beruflichen Vorausset-

zungen klären können. Eine Anmeldung erfolgt da-

nach über das zugesandte Anmeldeformular.  

Kosten 

9.800,00 € (MwSt.-befreit) inkl. der Lernsoftware 

Die Kosten sind zum Start der Ausbildung zu min-

destens 50% zu begleichen. Danach ist eine Kündi-

gung zum Ende des jeweiligen Quartals möglich. 

Fördermöglichkeit 

Aufgrund des Umfangs und der Kosten ist eine För-

derung nach dem Aufstiegsförderungsgesetz mög-

lich!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 07_2023 

Entsprechend der staatlichen Anerkennung für die Durchführung 

von Ausbildungslehrgängen zu Fachkräften für Arbeitssicherheit 

durch das Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung 

NRW. 


